An den
Landkreis Cuxhaven
- Naturschutzamt -
27470 Cuxhaven

12. Oktober 2009
Herr Wilkens
10                          
W/Ga
Ausweisung von Naturschutzgebieten in FFH-Gebieten:

„Ahlenfalkenberger Moor, Halemer/Dahlemer See“

„Dorumer Moor“

Sehr geehrte Damen und Herren,
die zur Sicherung von FFH-Gebieten per Ausweisung von Naturschutzgebieten vorgelegten Verordnungsentwürfe einschließlich der Abgrenzungen werden von uns abgelehnt.
Die Erweiterung des NSG Ahlenmoor um mehr als 100 ha ist nicht mehr zeitgemäß und in keiner Weise für den Erhalt eines für den Schutzzweck günstigen Zustandes erforderlich. Vielmehr werden diese Flächen - wie in den anderen Gebieten auch - weitestgehend intensiv genutzt und müssen den betroffenen Betrieben uneingeschränkt zur Nutzung zur Verfügung stehen.
Zu den Entwürfen für die Verordnungen über Naturschutzgebiete

Der Umfang der vorgeschlagenen Freistellungen ist aus landwirtschaftlicher Sicht sachlich und fachlich nicht ausreichend und wird in dieser Form abgelehnt. Der Verweis auf die Freistellung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis ist ausreichend.
Im Einzelnen bemängeln wir Folgendes:

· § 4 Abs. 2 Ziffer 4.: Gewässerunterhaltung nach Anzeige bei der Behörde

( Die Einschränkung der Unterhaltungsmethoden ist zu streichen. Zeitpunkt, Art 

    und Umfang von Unterhaltungsmaßnahmen sind allein den landwirtschaftlichen 
  
    Erfordernissen zu überlassen, ggf. dem zuständigen Unterhaltungsverband.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit. e): Nutzung ohne Biozide und andere Pflanzenbehandlungsmittel

( Die Verwendung von Bioziden und Pflanzenbehandlungsmitteln ist hinreichend 

     fachrechtlich geregelt; darüber hinausgehende Beschränkungen sind weder    
  
     erforderlich noch akzeptabel und daher zu streichen.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit b): Grünlandnutzung ohne Grünlanderneuerung

( Der Erhalt einer leistungsfähigen Grünlandnarbe ist zur Grundfuttergewinnung 
 
     unabdingbar. Die Entscheidung über Art und Intensität von Pflegemaßnahmen ist 

     den landwirtschaftlichen Betriebsinhabern vorzubehalten einschließlich Erneuerung 
     und Umbruch. Diese Bestimmung ist daher zu streichen.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit a): Grünlandnutzung ohne Umwandlung in Acker


( Die Art der Eigentumsnutzung ist der Entscheidung von Eigentümern / Pächtern 

     vorzubehalten. Dieser Passus ist zu streichen.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit f): Grünlandnutzung bei Beschränkung der Stickstoffgabe                 auf max. 80 kg/ha + a

( Das Aufbringen von Wirtschaftsdüngern einschließlich Gülle ist - auch 



     mengenmäßig - fachrechtlich geregelt. Weitergehende Beschränkungen sind nicht 

     hinnehmbar. Die Erzeugung hochwertigen Futters ist ohne bedarfsgerechte 


     Stickstoffdüngung nicht möglich. Zu berücksichtigen ist auch, dass es über die 

     Ernte zu einer Nährstoffabfuhr von den Flächen kommt. Die pauschale 

   
     Beschränkung der Stickstoffzufuhr ist zu streichen. Vorstellbar sind individuelle am 

     Pflanzenbedarf und dem Nährstoffentzug orientierte Düngergaben. Darüberhinaus-

     gehende Beschränkungen können nur über freiwillige Vereinbarungen erreicht 

     werden (Vertragsnaturschutz).
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit g): Grünlandnutzung ohne Liegenlassen von Mähgut

( Art und Umfang der Nutzung von Aufwuchs unterliegt der Entscheidungsfreiheit des 
     Bewirtschafters. Dieser Passus ist zu streichen.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 1 lit h): Grünlandnutzung ohne Schleppen und Walzen nach dem 31.03. eines Jahres

( Wie in §2 zutreffend festgestellt, handelt es sich um eine großräumige 


    Moorlandschaft. Moorböden lassen ein ganzjähriges Befahren der Flächen nicht zu. 
    Eine Beschränkung auf den 31.03. zwänge die Landwirte zur Erledigung der 


    erforderlichen Erhaltungsarbeiten auf den Nutzflächen unabhängig von der 

    
    Befahrbarkeit. Die zeitliche Festlegung ist zu streichen.
· § 4 Abs. 4 Ziffer 2: Freistellung von Flurstücken

( die Auflistung ist um die Flurstücke der dargestellten Nutzflächen zu ergänzen.

· § 4 Abs. 8: Ermächtigung der Naturschutzbehörde

( Die hier gewählte Formulierung konterkariert die zuvor erteilten Freistellungen der 

    Absätze 2 - 4. Der Halbsatz „.... oder im Anzeigeverfahren“ ist zu streichen.

· § 6: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

( Eine generelle Duldungspflicht zur Durchführung von nicht näher erläuterten 


    Maßnahmen im Naturschutzgebiet kann sicherlich nicht hergeleitet werden. 


    Allenfalls können Maßnahmen auf im öffentlichen Eigentum befindlichen 


    Gebietsflächen zu dulden sein, sofern diese nicht in die Eigentumsrechte der 


    Nachbarn greifen - z. B. durch Nutzungseinschränkung und Wertminderung infolge 

    Vernässung. Sämtliche Maßnahmen auf Privateigentum sind nur in Absprache und 

    mit Zustimmung des Eigentümers und des Nutzungsberechtigten durchzuführen.

Bezüglich der bereits in die aktuellen Verordnungsentwürfe eingeflossenen Anpassungen gehen wir davon aus, dass diese auch in die Schutzgebietsverordnungen der weiteren derzeit zur Sicherung anstehenden FFH-Gebiete eingearbeitet werden. Es handelt sich um die Gebiete „Wollingster See und Randmoore“, „Hahnenknooper Moore“, „Dorumer Moor“, „Bülter See und Randmoore“ sowie „Sellstedter See und Ochsentriftmoor“.

Zu den Gebietsabgrenzungen:
Ahlenfalkenberger Moor, Halemer/Dahlemer See
In den hier berührten Gemarkungen Neuenwalde, Krempel und Flögeln ist - wie andernorts auch - landwirtschaftliche Nutzfläche knapp und mit entsprechend hohen Pachtpreisen versehen. Eine Herausnahme großer Komplexe aus der regulären Bewirtschaftung führte zu einer weiteren Verknappung der Nutzflächen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Pachtpreisniveau. Dies kann und wird seitens der Landwirtschaft nicht hingenommen. Sämtliche im Gebiet vorhandenen Nutzflächen sind von den Beschränkungen der Naturschutzgebiets-Verordnung auszunehmen - vorrangig über die Herausnahme aus der Abgrenzung des Naturschutzgebietes.
Die betroffenen Flächen werden durchweg intensiv zur Futtergewinnung genutzt. Sie dienen den Betrieben zur Erzeugung hochwertiger Lebensmittel - in der Milchviehhaltung und Rindermast. Die Düngung dieser Flächen erfolgt zum großen Teil mit Wirtschaftsdüngern, so dass diese Flächen ebenso für die - überwiegend innerbetriebeliche - Gülleverwertung von großer Bedeutung sind.
Darüberhinaus bedeuten Einschränkungen in der Nutzbarkeit ihres Grund und Bodens deutliche Wertverluste bei Verpachtung / Veräußerung für die Landeigentümer.
Die Herausnahme / Freistellung hat für alle dargestellten Nutzflächen zu gelten, auch für die, die bereits bisher von der zur Zeit gültigen Naturschutzgebiets-Verordnung erfasst werden.

Dorumer Moor

Das Naturschutzgebiet ist neu abzugrenzen. Der ackerfähige Grünlandkomplex im Nordosten ist aus dem Naturschutzgebiet herauzunehmen (siehe anliegenden Kartenausschnitt). Wie in der gemeinsamen Besprechung am 13.08. d. J. festgestellt, werden diese sehr hofnahen Flächen intensiv bewirtschaftet. Es handelt sich um Eigentums- und Pachtflächen des Betriebes Dieter Behrens, Holßel. Diese direkt an die Hofstelle grenzenden Flächen dienen dem Betrieb Behrens zur Erzeugung hochwertigen Futters für die Milchvieh-, Bullen- und Rinderhaltung.
Die uneingeschränkte Nutzbarkeit der dargestellten landwirtschaftlichen Flächen ist in allen zur Sicherung anstehenden Gebieten zu gewährleisten. Gerade die Nutzung hat diese Gebiete in einen schützenswerten Zustand versetzt; eine großflächige Aufgabe oder Einschränkung dieser landschaftsprägenden Nutzung gefährdete die Schutzgebiete in ihrer Substanz. Erforderliche Regelungen zur Art und Intensität der Bewirtschaftung nur über vertragliche Vereinbarungen mit den Landwirten.
Abschließend bitten wir die Verwaltung des Landkreises Cuxhaven, die vorgebrachten Anmerkungen und Anregungen der wirtschaftlichen und kulturlandschaftsprägenden Bedeutung der Landwirtschaft entsprechend in vollem Umfange umzusetzen. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Gespräche zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen

Niedersächsisches Landvolk

Kreisverband Wesermünde e. V.

Wilkens

Geschäftsführer 
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